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Hallo Georg,
das Schreiben von Herrn Delling ist eingetroffen.
Um die Auflagen der Erlaubnis zu ändern, bräuchte ich bitte von dir noch kurz einen Zweizeiler,
dass ich die Änderung der geländespezifischen Auflagen aus der Erlaubnis von 24.08.2021
beantragt.
Ich bereits schon mal alles vor, dann könnt ihr am 10. Juni starten!
 
Danke für dein Engagement und viele Grüße
Bettina
 
Mit herzlichen Grüßen vom Tegernsee
 
Bettina Mensing
Referat Flugbetrieb/Luftraum/Natur und Nachhaltigkeit
 
DHV e.V. – Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee
Telefon: 08022/9675-10
Telefax: 08022/9675-99
E-Mail: bettina.mensing@dhvmail.de
Website: www.dhv.de
Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/
-----------------------------------------------
Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder – 300 Mitgliedsvereine – 100 Flugschulen
Beauftragter des Bundesverkehrsministers
 
DHV e.V.  - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members – 300 Clubs – 100 Flying Schools
Official delegate from the Ministry of Transport
 

Von: Lars Delling <Lars.Delling@kreis-heinsberg.de>
Gesendet: Mittwoch, 5. Juni 2024 16:28
An: Deutscher Hängegleiterverband e.V. <info@dhvmail.de>
Betreff: Paragliding West e. V. Heinsberg NRW

 
Sehr geehrte Frau Mensing,
meine Behörde hatte am 22.7.2021 Ihnen eine Stellungnahme für die Erteilung einer
Erlaubnis gemäß § 25 LuftVG für Außenstarts und Außenlandungen mit Hängegleitern
und Gleitsegeln des Paragliding West e. V. zugesendet. Das Schreiben habe ich Ihnen in
den Anhang gelegt. Unter Punkt 3 unserer Stellungnahme wurde aufgeführt, dass wenn
sich an dem Zeitraum der Erlaubnis etwas ändern soll, muss während der Brutzeit z. B.
von Kiebitzen diese kartiert werden und die Ergebnisse meiner Behörde vorgelegt
werden.
Herr Becker von Paragliding West e. V. war heute zusammen mit dem Gutachter in

mailto:flugbetrieb@dhvmail.de
mailto:Georg.W.Becker@web.de
mailto:bettina.mensing@dhvmail.de
http://www.dhv.de/
http://www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/
mailto:Lars.Delling@kreis-heinsberg.de
mailto:info@dhvmail.de

kreis heinsberg

bodenstindig. weitsichtig.
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Deutscher Gleitschirmverband u.
Drachenflugverband
Deutscher Hängegleiterverband e. V.
z. H. Frau Bettina Mensing
Postfach 88
83701 Gmund am Tegemsee


Der Landrat
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung
Untere Naturschutzbehörde
Geschäftszeichen: 67 3040/thö.
HerrDelling
Zimmer-Nr.: 348
Tel.:02452-136139
Fax:02452-136195
E-Mail: lars.delling@kreis-heinsberg.de


22. Juli 202121.
<3.^fc


Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 25 LuftVG fürAußenstarts und Außenlandungen
mit Hängegleitern und Gleitsegeln des Paragliding West e. V.
hier: Naturschutzfachliche Stellungnahme zur Nutzung von Feldwegen mit einem PKW zum
Aufsteigen von Paragleitschirmen außerhalb von Schutzgebieten auf verschiedenen
Schleppstrecken in Erkelenz


Ihre E-Mails vom 17.06.2021 und 07.07.2021


Sehr geehrte Frau Mensing,


in Bezug auf die o. g. Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 25 LuftVG für Außenstarts
und Außenlandungen mithlängegleiternundGleitsegelndes ParaglidingWeste.V., Herrn Georg
W. Becker, Gleueler Straße 57-59, 50931 Köln vom 08.06.2021, nehme ich wie folgt Stellung:


Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde bestehen gegen die Nutzung der beantragten
Feldwege als Schleppstrecken für den Aufstieg von Gleitschirmen keine Bedenken, sofern
folgende Auflagen mit in der Erlaubnis aufgenommen werden:


l. Die Schleppstrecken dürfen zum Zwecke des Aufstiegs von Gleitschirmen
ausschließlich in der Zeit vom 01. September bis zum 28./29. Februar eines Jahres
befahren werden.


2. Kurzfristige Abweichungen von dem unter l. genannten Zeitraum bedürfen der
Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde und sind nur für den Fall zulässig,
dass es witterungsbedingt zu Abweichungen im Brutverhalten der Feldvögel
kommt.


3. Eine Ausweitung des unter l. genannten Zeitraumes bedarf einer umfassenden
Kartierung der planungsrelevanten Vogelarten im Umfeld der Schleppstrecken.
Sofern die Ergebnisse der Kartierung es zulassen, könnte der zulässige Zeitraum
für Gleitschirmstarts erweitert werden. Die Kosten für die Kartierung trägt der
Antragsteller.
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4. Die Frist, die beantragten Strecken zum Zwecke des Aufstiegs von Gleitschirme zu
befahren, endet spätestens am 28.02.2026. Die untere Naturschutzbehörde kann
jederzeit die Frist aus artenschutzrechtlichen Notwendigkeiten verkürzen. Zur
Verlängerung der Frist über den 28.02.2026 hinaus ist eine erneute
artenschutzrechttiche Beurteilung durch die untere Naturschutzbehörde
erforderlich.


Mit freundlichst
l m Auf tn


üßen


'^
Thönnissen


n ^ ^


Durchschrift:
Stadt Erkelenz


Rechts- und Ordnungsamt
z. H. Herrn Lambertz
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz


zur Kenntnisnahme und der Bitte um Mitteilung, wenn die Ausnahmegenehmigung gemäß § 46
(l) Nr. 11 StVO über den 31.12.2021 verlängert werden sollte.







meinem Büro, um mir die Ergebnisse zu präsentieren (Siehe Kiebitz_20_5_24 Start und
Landen_4_6_24.pdf).
Daraus geht hervor, dass die Erlaubnis zum Aufsteigen nun vom 10.6.2024 bis zum
31.8.2024 verlängert werden kann, da die Kiebitzbruten weit genug von den
Schleppstrecken entfernt sind. Dies deckt sich auch mit den Kartierungen unserer
Biologischen Station.
 
Ich bitte Sie daher für das Jahr 2024 die geänderten Zeiten in ihren Bescheid zu
berücksichtigen.
 
PS. Dieses Verfahren ist aus meiner Sicht geeignet, um die artenschutzrechtlichen
Belange zu berücksichtigen. Verändern sich die Kiebitzbrutstandorte erheblich in
Richtung der Schleppstrecken würde es keine Erlaubnis während der Brutzeit geben
können. Wie Sie aus der Karte entnehmen können ist das im Jahr 2024 aber möglich.
Insofern wurde der Punkt 3 unserer Auflagen vorbildlich vom Verein Paragliding West e.
V. umgesetzt.
 

Für eventuelle Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
 

Mit freundlichen Grüßen
i. A.
 
Lars Delling
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung
Untere Naturschutzbehörde
 
Valkenburger Straße 45
52525 Heinsberg
 

Tel.: 0 24 52 13 – 61 39
Fax: 0 24 52 13 – 88 – 61 39
lars.delling@kreis-heinsberg.de
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